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Informationsblatt Übernachtungssteuer 
für Gäste der Stadt Schleswig 

 

Was ist die Übernachtungssteuer? 
Die Übernachtungssteuer ist eine kommunale Abgabe auf Übernachtungen, die Gäste 
der Stadt Schleswig beim Gastgeber zu entrichten haben.  
Ab dem 1. April 2026 wird die Übernachtungssteuer von der Stadt Schleswig auf 
entgeltliche Übernachtungen erhoben. Steuerpflichtige entgeltliche Übernachtungen 
gibt es in Hotels, Ferienwohnungen, Wasserhäusern und Hausbooten, 
Wohnmobilstell- und Hafenliegeplätzen aber auch in Privatwohnungen. 
Die Steuer beträgt 5% des Netto-Übernachtungspreises. Nebenleistungen wie 
Frühstück oder die Nutzung weiterer Services sind steuerfrei. 
 
Wer hat die Übernachtungssteuer zu bezahlen? 
Der Übernachtungsgast entrichtet die Steuer an das Hotel, die Pension, den Vermieter 
der Wohnung oder den Betreiber eines Stellplatzes für Wohnmobile oder Liegeplatzes 
für Wasserfahrzeuge unabhängig davon, zu welchem Zweck die Übernachtung erfolgt. 
 
Wer entrichtet keine Übernachtungssteuer? 
Nicht der Besteuerung unterliegen Übernachtungen in Obdachlosenunterkünften und 
vergleichbaren Einrichtungen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und 
Hospizen.  
Übernachten Gäste im Rahmen einer schulischen Ausbildung, Studium oder einer 
laufenden erstmaligen Berufsausbildung in der Stadt Schleswig so sind diese 
steuerbefreit. Weiterhin können Übernachtungen im Rahmen einer Gruppenreise von 
Kindern und Jugendlichen steuerbefreit sein, wenn die Reisen der Förderung der 
Jugendhilfe diesen, oder durch allgemeinbildende oder berufliche Schulen im Rahmen 
des Schulunterrichts erfolgen. 
 
Auf welcher Rechtsgrundlage wird die Übernachtungssteuer erhoben? 
Die Steuer wird aufgrund der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf 
Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Übernachtungssteuer) in der Stadt 
Schleswig erhoben. 
Die Satzung und weitere Informationen finden Sie unter 
www.schleswig.de/uebernachtungssteuer. 

 

http://www.schleswig.de/uebernachtungssteuer

